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Stellungnahme zur Änderung des 8umtesgesetzes über die 
Grundsätze betreffend die facnHc:-:en Ansteilungserfcrdemisse 
für die von den Ländern, Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
anzustellenden Kindergärtnennnen, ~!"Z:ei1er an Horten und Sr­
zieher an Schü!erheimen. die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler von PflIchtsChulen :Je5timmt Sind; Segutachtungsverfahren 

zu ZI. 13.358/1-11112194 vom 30. März 1994 

Gegen den vorliegenden Noveiiierungsentwurf bestehen inhaltlich keine Einwände, da 
es sich im wesentlichen bloß um formale Anspassungen handelt und keine substantiel­
ien Neuerungen enthaiten sind. Die eigentiiche Probiematik liegt in der Einschränkung 
des Geltungsoereiches dieses Gesetzes auf Kindergärten, Horte und Schülerheime. 
Eine Ausdehnung des Geltt.,mgsbereiches auf die verschiedenen Institutionen der 
Jugendwohifahrt (insbesondere Landesjugendheime u.a. Einrichtungen) - zumindest 
insofern die öffentI. Hand Träger dieser Institutionen ist - wäre unbedingt notwendig. 
Gerade angesichts der wachsenden Zah! vemaltensauffälliger Kinder und Jugendlicher 
muß sichergestellt werden, daß :::urcn rachlich entsprechend qualifiziertes Personal 
auch in diesen gesamtgeseilschafttich bedeutsamen E:nrichtungen pädagogisch 
zieiführende f\rbeit geleistet '.'Vlre. U.E. ist diese fachliche Qualifikation nur dann 
gewährleistet. wenn von den anZlistellenden Erziehern (Soziaipadagogen) eine Reife­
und Befah!gungspnJfung bzw. SefahigungsprUfung fOr Erzieher im Sinne des SCHOG 
ais BefähigungsnachweIS vemmgr WIrd. 

P.d.R.d.A. : 

DVR:0046655 

:"1it freundlichen Grüßen 
:Dr ~le 8undessektion 14 

Okfm. Mag. Helmut Skala eh. 
Vorsitzonaer 
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